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See the notice on TED website

476628-2026 - Gara
Germania – Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i 
mobili e i pacchetti software – Hochschule Merseburg, Los 3: Beamer
OJ S 131/2026 10/07/2026
Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Forniture

1. Committente

1.1.  Committente
Nome ufficiale: Hochschule Merseburg
E-mail: vergabeverfahren@abante.de
Forma giuridica del committente: Organizzazione che aggiudica un appalto sovvenzionato da 
un'amministrazione aggiudicatrice
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Istruzione

2. Procedura

2.1.  Procedura
Titolo: Hochschule Merseburg, Los 3: Beamer
Descrizione: Die Hochschule Merseburg benötigt Beamer mit folgenden Spezifikationen: 
Lichtquelle Phosphor-Laser Auflösung Nativ 1.920 x 1.200 Pixel, WUXGA Helligkeit 
mindestens 6.500 ISO-Lumen Kontrast mindestens 2.500.000:1 Betriebsgeräusch maximal 
32dB im Standard-Mode Lens-Shift Vorhanden, mindestens manuell Garantieverlängerung 
Optional: Garantieverlängerung auf 3 bzw. 5 Jahre
Identificativo della procedura: ead5615b-018b-4583-a948-aae3198a6c1e
Identificativo interno: INW 94/26
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no

2.1.1.  Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 30000000 Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, 
attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
Classificazione aggiuntiva (cpv): 38652120 Videoproiettori

2.1.2.  Luogo di esecuzione
Località: Merseburg
Codice postale: 06217
Suddivisione del paese (NUTS): Saalekreis (DEE0B)
Paese: Germania

2.1.4.  Informazioni generali
Informazioni supplementari: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y0MMXC1#
Base giuridica: 
Direttiva 2014/24/UE
vgv -

2.1.6.  Motivi di esclusione
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Fonti dei motivi di esclusione: Avviso, Documento di gara
Violazione degli obblighi connessi a motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale: vgl. § 124 Abs. 2 GWB: "§ 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 
98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes und § 
14 des Bundestariftreuegesetzes bleiben unberührt."
Partecipazione a un'organizzazione criminale: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach 
Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: (...) 1. § 129 des 
Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung 
terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische 
Vereinigungen im Ausland)"
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB: 
"Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 1. § 129 
des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs 
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und 
terroristische Vereinigungen im Ausland)"
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 
2, 3 GWB: "Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: (...) 2. § 
89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer 
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis 
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder 
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu 
begehen, 3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche)"
Frode: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 4, 5 GWB: "Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen 
zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon 
haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: (...) 
4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden, 5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit 
sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, 
die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden"
Corruzione: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 6, 7, 8, 9 GWB: "Öffentliche Auftraggeber schließen ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie 
Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 
30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
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Straftat nach: (...) 6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung im Gesundheitswesen), 7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung von Mandatsträgern) oder § 108f des Strafgesetzbuchs (unzulässige 
Interessenwahrnehmung), 8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung 
und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische 
und internationale Bedienstete), 9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem 
Geschäftsverkehr)"
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB: 
"Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: (...) 10. 
den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches 
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, 
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung)."
Violazione dell'obbligo di pagamento delle imposte: vgl. § 123 Abs. 4 S. 1 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 1. das Unternehmen seinen 
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung 
nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige 
Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige 
geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können."
Violazione dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali: vgl. § 123 Abs. 4 S. 1 GWB: 
"Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 1. das 
Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 
Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 2. die öffentlichen 
Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 
nachweisen können."
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn 1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen 
verstoßen hat"
Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn 1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen 
verstoßen hat"
Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB: 
"Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
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Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn 1. das Unternehmen bei der 
Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat"
Insolvenza: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn (...) 2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des 
Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder 
eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden 
ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit 
eingestellt hat"
Amministrazione controllata: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 5 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn (...) 5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber 
tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der 
durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann"
Cessazione di attività: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn (...) 2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des 
Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder 
eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden 
ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit 
eingestellt hat"
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 2 
GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 2. das Unternehmen 
zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein 
vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der 
Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat"
Grave illecito professionale: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn (...) 3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit 
nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des 
Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden"
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 4 
GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 4. der öffentliche 
Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit 
anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander 
abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 
bezwecken oder bewirken"
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 
2 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
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Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 2. das Unternehmen 
zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein 
vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der 
Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat"
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto: vgl. § 124 Abs. 
1 Nr. 6 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 6. eine 
Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung 
des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch 
andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann"
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 7 
GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 7. das Unternehmen eine 
wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder 
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer 
vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt 
hat"
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti richiesti o 
acquisizione di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione: vgl. § 124 Abs. 
1 Nr. 8, 9 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 8. das Unternehmen in Bezug 
auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen 
oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 
übermitteln, 9. das Unternehmen a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen 
Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, b) versucht hat, vertrauliche 
Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen 
könnte, oder c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln."

5. Lotto

5.1.  Lotto: LOT-0001
Titolo: Hochschule Merseburg, Los 3: Beamer
Descrizione: Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung.
Identificativo interno: INW 94/26

5.1.1.  Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 30000000 Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, 
attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
Classificazione aggiuntiva (cpv): 38652120 Videoproiettori
Opzioni: 
Descrizione delle opzioni: Die in der Leistungsbeschreibung benannten optionalen Leistungen 
stellen zusätzliche Abrufleistungen dar und gehören nicht zur für die Zuschlagsentscheidung 
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maßgeblichen Kernleistung (Basisgerät). Für diese Optionen stehen derzeit nur begrenzte 
Mittel aus der Förderung zur Verfügung; die Finanzierung ist daher aktuell nicht gesichert. Die 
Bieter werden gleichwohl verpflichtet, für diese optionalen Leistungen verbindliche Preise 
anzugeben und die Leistungen mit anzubieten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
diese Optionen nicht zwingend beauftragt werden und dass die angegebenen Optionspreise 
nicht in die Bildung des Wertungspreises einfließen und somit beim Zuschlagskriterium "Preis" 
unberücksichtigt bleiben. Die Entscheidung über einen späteren Abruf der optionalen 
Leistungen erfolgt gesondert unter Berücksichtigung der dann verfügbaren Haushalts- und 
Fördermittel sowie der angebotenen Preise. Die Bieter sind bis zum Ablauf der Bindefrist an 
sämtliche Bestandteile ihres Angebots, einschließlich der Optionspreise, gebunden.

5.1.2.  Luogo di esecuzione
Località: Merseburg
Codice postale: 06217
Suddivisione del paese (NUTS): Saalekreis (DEE0B)
Paese: Germania

5.1.3.  Durata stimata
Durata: altro: Sconosciuto

5.1.6.  Informazioni generali
Partecipazione riservata: 
La partecipazione non è riservata.
Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione 
dell'appalto: Indicazione non necessaria
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): no

5.1.7.  Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9.  Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Iscrizione in un registro di commercio
Descrizione del criterio di selezione: 1.1 Angaben zu seiner/ihrer Identität und Existenz Der 
Bieter, die Mitglieder der Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber und der/die 
Unterauftragnehmer muss/müssen Angaben zu seiner/ihrer Identität und Existenz machen. 
Gefordert sind die folgenden Angaben: Name, Anschrift, Ansprechpartner nebst Kontaktdaten, 
Niederlassungen, Unternehmensgröße, Rechtsform, Gewerbeanmeldung oder 
Handelsregistereintragung, ggf. Berufsregistereintragung, ggf. Kammermitgliedschaften. Dies 
ist nachzuweisen durch Eigenerklärungen. Mit dem Angebot sind außerdem eine 
Gewerbeanmeldung oder ein Auszug aus dem Handelsregister einzureichen. Die 
Eigenerklärung/en sowie die Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen für den Bieter, für 
jedes Mitglied der Bietergemeinschaft und für den/die Eignungsleihgeber. Für den/die 
Unterauftragnehmer ist sie erst auf gesonderte Anforderung des AG einzureichen, außer der 
Unterauftragnehmer ist zugleich Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem 
Angebot und nicht erst auf Anforderung einzureichen.

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari
Descrizione del criterio di selezione: 1.2 Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB Der Bieter, 
die Mitglieder der Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber und der/die 
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Unterauftragnehmer dürfen keine Ausschlussgründe verwirklichen, insbesondere nicht nach 
§§ 123, 124 GWB. Sollten sie Ausschlussgründe verwirklichen, haben sie hierzu nähere 
Angaben zu machen und ggf. eine Selbstreinigung nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt durch 
Eigenerklärungen, wobei sich der AG u. a. die Anforderungen von Registerauszügen etc. 
vorbehält. Die Eigenerklärung/en ist/sind mit dem Angebot einzureichen für den Bieter, für 
jedes Mitglied der Bietergemeinschaft und für den/die Eignungsleihgeber. Für den/die 
Unterauftragnehmer ist sie erst auf gesonderte Anforderung des AG einzureichen, außer der 
Unterauftragnehmer ist zugleich Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem 
Angebot und nicht erst auf Anforderung einzureichen. 4.1 Verschwiegenheitspflicht Der Bieter, 
die Mitglieder der Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber und der/die 
Unterauftragnehmer müssen alle ihm/ihnen seitens des Auftraggebers mündlich, schriftlich 
oder elektronisch zur Verfügung gestellten, nicht allgemein zugänglichen Daten vertraulich 
behandeln (Verschwiegenheitspflicht) und dürfen sie nur zur Durchführung dieses 
Vergabeverfahrens sowie des sich ggf. anschließenden Auftrags und/oder zur Erfüllung 
rechtlicher Pflichten zu verarbeiten. Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen, wobei sich 
der AG vorbehält, Nachweise zu den Datensicherheitsmaßnahmen zu verlangen. Die 
Eigenerklärung/en ist/sind mit dem Angebot einzureichen für den Bieter, für jedes Mitglied der 
Bietergemeinschaft und für den/die Eignungsleihgeber. Für den/die Unterauftragnehmer ist sie 
erst auf gesonderte Anforderung des AG einzureichen, außer der Unterauftragnehmer ist 
zugleich Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem Angebot und nicht erst 
auf Anforderung einzureichen. 4.2 "Russland-Erklärung" Der Bieter, die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber und der/die Unterauftragnehmer dürfen nicht 
von Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 betroffen sein ("Russland-
Erklärung"). Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen. Die Eigenerklärung/en ist/sind mit 
dem Angebot einzureichen für den Bieter, für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft und für 
den/die Eignungsleihgeber. Für den/die Unterauftragnehmer ist sie erst auf gesonderte 
Anforderung des AG einzureichen, außer der Unterauftragnehmer ist zugleich 
Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem Angebot und nicht erst auf 
Anforderung einzureichen. 4.3 Eigenerklärungen nach Landesrecht Der Bieter, die Mitglieder 
der Bietergemeinschaft und der/die Eignungsleihgeber müssen die folgenden Dokumente 
unterschrieben mit dem Angebot einreichen: - D.4_Eigenerklärung Tariftreue 
Mindeststundenentgelt - D.5_Eigenerklärung_zum_Nachunternehmereinsatz - D.
6_Ergänzende Vertragsbedingungen TVergG LSA Der Nachweis erfolgt durch 
Eigenerklärungen. Die Eigenerklärung/en ist/sind mit dem Angebot einzureichen für den 
Bieter, für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft und für den/die Eignungsleihgeber. Für den
/die Unterauftragnehmer ist sie erst auf gesonderte Anforderung des AG einzureichen, außer 
der Unterauftragnehmer ist zugleich Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit 
dem Angebot und nicht erst auf Anforderung einzureichen. 4.4 Belehrung gemäß 
Verpflichtungsgesetz Der Bieter, die Mitglieder der Bietergemeinschaft, der/die 
Eignungsleihgeber und der/die Unterauftragnehmer müssen die für den Auftrag eingesetzten 
Mitarbeiter verpflichten, an der Belehrung gemäß Verpflichtungsgesetz mitzuwirken. Der 
Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen. Die Eigenerklärung/en ist/sind mit dem Angebot 
einzureichen für den Bieter, für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft und für den/die 
Eignungsleihgeber. Für den/die Unterauftragnehmer ist sie erst auf gesonderte Anforderung 
des AG einzureichen, außer der Unterauftragnehmer ist zugleich Eignungsleihgeber; in 
diesem Fall ist die Erklärung mit dem Angebot und nicht erst auf Anforderung einzureichen.

Criterio: Proporzione di subappalto
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Descrizione del criterio di selezione: 1.3 Leistungen von Bietergemeinschaft, 
Unterauftragnehmer, Eignungsleihgeber 1.3.1 Mitglieder und Leistungsteile der 
Bietergemeinschaft Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, müssen 
alle Mitglieder der Bietergemeinschaft die jeweils anderen Mitglieder der Bietergemeinschaft 
benennen und mitteilen, welche Leistungsteile sie im Rahmen der Bietergemeinschaft 
voraussichtlich erbringen werden. Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen. Die 
Eigenerklärung/en ist/sind mit dem Angebot einzureichen für jedes Mitglied der 
Bietergemeinschaft. 1.3.2 Leistungen der Unterauftragnehmer Falls der Einsatz von 
Unterauftragnehmern vorgesehen ist, muss der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft die 
Leistungen benennen, die er bzw. sie voraussichtlich an Unterauftragnehmer zu vergeben 
beabsichtigt. Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen. Die Eigenerklärung/en ist/sind mit 
dem Angebot einzureichen für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft. 1.3.3 Leistungen der 
Eignungsleihgeber Falls eine Eignungsleihe vorgesehen ist, muss der Bieter bzw. die 
Bietergemeinschaft angeben, wofür und in welchem Umfang dies vorgesehen ist, und der 
Unterauftragnehmer, der seine Eignung verleiht, bzw. der Eignungsleihgeber, ob und ggf. 
welchen Leistungsteil er übernimmt, welche Kapazitäten er verleiht, dass er die Kapazitäten 
tatsächlich zur Verfügung stellt, dass er - bei Leihe der beruflichen Leistungsfähigkeit - den 
betreffenden Leistungsteil auch selbst erbringt, und dass er - bei Leihe der wirtschaftlich-
finanziellen Leistungsfähigkeit - die gesamtschuldnerische Haftung übernimmt. Der Nachweis 
erfolgt durch Eigenerklärungen. Die Eigenerklärung ist mit dem Angebot einzureichen für den 
Bieter bzw. die Bietergemeinschaft sowie für den/die Unterauftragnehmer, der seine Eignung 
verleiht/verleihen, bzw. den Eignungsleihgeber.

Criterio: Assicurazione professionale di indennizzo del rischio
Descrizione del criterio di selezione: 2.1 Versicherungsnachweis gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3 VgV 
Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft und der/die Eignungsleihgeber (falls er die Eignung in 
wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht verleiht) muss/müssen das Bestehen einer 
Haftpflichtversicherung ab Leistungsbeginn bei einem in der EU zugelassenen 
Versicherungsunternehmen mit folgender Deckung nachweisen: Personenschäden 
mindestens 1.000.000 EUR, Sachschäden mindestens 500.000 EUR, Vermögensschäden, die 
weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind, mindestens 1.000.000 
EUR. Als versicherte Risiken müssen alle wesentlichen Tätigkeiten umfasst sein, die der 
Auftragnehmer nach dem ausgeschriebenen Vertrag erbringt. Der Nachweis erfolgt durch 
Eigenerklärungen, wobei sich der AG u. a. die Anforderungen der Versicherungspolice oder 
einer Versicherungsbestätigung. Die Eigenerklärung ist mit dem Angebot einzureichen für den 
Bieter bzw. die Bietergemeinschaft sowie für den/die Unterauftragnehmer, der seine Eignung 
in wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht verleiht/verleihen, bzw. den Eignungsleihgeber in 
wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht.

Criterio: Referenze su forniture specifiche
Descrizione del criterio di selezione: 3.1 Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft, der/die 
Eignungsleihgeber (falls er die Eignung in technisch-beruflicher Hinsicht verleiht/verleihen) 
und der/die Unterauftragnehmer (soweit er/sie den betreffenden Leistungsteil selbst erbringt
/erbringen) muss/müssen mindestens einen Referenzauftrag aus diesem oder den letzten bis 
zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren nachweisen. Zu diesem Zweck muss er bzw. 
müssen sie Angaben zum Referenznehmer (wer hat die vergleichbaren Leistungen erbracht?), 
zum Referenzgeber (an wen wurden die vergleichbaren Leistungen erbracht?) und zum 
Referenzinhalt (worin bestanden die vergleichbaren Leistungen?) machen. Mit der Referenz 
müssen Leistungen mit den nachfolgenden Mindestanforderungen nachgewiesen werden. Die 
Mindestanforderung betreffen: - Beim Auftraggeber handelt es sich um einen öffentlichen 
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Auftraggeber. - Es handelt sich um eine vergleichbare Leistung zur Lieferung von Hardware. 
Die Mindestanforderungen müssen nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt durch 
Eigenerklärungen (Anlage B.7), wobei sich der Auftraggeber u. a. die Anforderung von 
Referenzbestätigungen vorbehält. Die Eigenerklärung ist mit dem Angebot einzureichen für 
den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft, für den/die Eignungsleihgeber (falls er/sie die Eignung 
in technisch-beruflicher Hinsicht verleiht/verleihen) sowie für den/die Unterauftragnehmer, 
wenn er/sie zugleich seine Eignung verleiht/verleihen. Für den/die Unterauftragnehmer ist die 
Eigenerklärung erst auf gesonderte Anforderung des Auftraggebers einzureichen, soweit er
/sie den betreffenden Leistungsteil selbst erbringt/erbringen, außer der Unterauftragnehmer ist 
zugleich Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem Angebot und nicht erst 
auf Anforderung einzureichen.

5.1.10.  Criteri di aggiudicazione
Criterio: 
Tipo: Prezzo
Nome: Preis
Descrizione: Es entfallen 100 % der Angebotswertung auf den angebotenen Preis.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 100

5.1.11.  Documenti di gara
Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco
Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 03/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) ora 
dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Indirizzo dei documenti di gara: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMXC1
/documents
Canale di comunicazione ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMXC1

5.1.12.  Condizioni di appalto
Modalità di presentazione: 
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMXC1
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco
Catalogo elettronico: Non consentita
Varianti: Non consentita
Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 10/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa 
orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 57 Giorni
Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di 
presentazione: 
A discrezione dell'acquirente, tutti i documenti mancanti relativi all'offerente possono essere 
presentati successivamente.
Informazioni supplementari: Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter 
Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, 
unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere 
Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu 
vervollständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene 
Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen, gem. § 56 Abs. 2 VgV. Die 
Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMXC1/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMXC1/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMXC1
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMXC1
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Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen ist ausgeschlossen, gem. § 56 Abs. 3 VgV. 
Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, 
deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den 
Wettbewerb nicht beeinträchtigen.
Condizioni contrattuali: 
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15.  Tecniche
Accordo quadro: 
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione: 
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16.  Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer
Informazioni sui termini per il riesame: Unternehmen haben einen Anspruch auf Einhaltung der 
bieterschützenden Bestimmungen über das Vergabeverfahren gegenüber dem öffentlichen 
Auftraggeber. Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch Nichtbeachtung 
von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist der Verstoß innerhalb von zehn 
Kalendertagen ab Kenntniserlangung gegenüber dem Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 S. 
1 Nr. 1 GWB). Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten 
Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden 
(§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GWB). Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 
Abs. 3 S. 1 Nr. 3 GWB). Erfolgt die Rüge in den vorgenannten Fällen gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 
Nr. 1 bis 3 GWB nicht innerhalb der Frist von 10 Tagen, so ist ein auf Nachprüfung gerichteter 
Antrag bei der zuständigen Vergabekammer insoweit unzulässig. Teilt der Auftraggeber dem 
Unternehmen mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, so besteht die Möglichkeit, innerhalb 
von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung einen Antrag auf Nachprüfung bei der 
Vergabekammer zu stellen (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Sind mehr als 15 Tage vergangen, 
so ist der Antrag insoweit unzulässig. Nach § 135 Abs. 2 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 
135 Abs. 1 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 
30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den 
öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate 
nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Diese Geltendmachungsfrist verkürzt sich 
nach Maßgabe von § 135 Abs. 2 S. 2 GWB auf 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Das 
Zuschlagsverbot nach § 169 Abs. 1 GWB entfällt unter den Voraussetzungen des § 169 Abs. 
4 S. 1 GWB; Unternehmen haben die Reaktionsmöglichkeit nach § 169 Abs. 4 S. 2 GWB (§ 
169 Abs. 4 S. 1-3 GWB).
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
: Hochschule Merseburg
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Hochschule Merseburg

8. Organizzazioni
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8.1.
 
ORG-0001
Nome ufficiale: Hochschule Merseburg
Numero di registrazione: DE152802590
Indirizzo postale: Eberhard-Leibnitz-Straße 2
Località: Merseburg
Codice postale: 06217
Suddivisione del paese (NUTS): Saalekreis (DEE0B)
Paese: Germania
Referente: abante Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG
E-mail: vergabeverfahren@abante.de
Telefono: +49 341 238 203 00
Ruoli di questa organizzazione: 
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1.  ORG-0002
Nome ufficiale: abante Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG
Numero di registrazione: DE294948107
Indirizzo postale: Lessingstraße 2
Località: Leipzig
Codice postale: 04109
Suddivisione del paese (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Paese: Germania
E-mail: vergabeverfahren@abante.de
Telefono: +49 341238203-00
Fax: +49 341238203-29
Indirizzo internet: https://abante.de/
Ruoli di questa organizzazione: 
Prestatore di servizi in materia di appalti

8.1.  ORG-0003
Nome ufficiale: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer
Numero di registrazione: t:03455141536
Indirizzo postale: Ernst-Kamieth-Straße 2
Località: Halle (Saale)
Codice postale: 06112
Suddivisione del paese (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Paese: Germania
E-mail: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de
Telefono: +49 3455141529
Fax: +49 3455141115
Ruoli di questa organizzazione: 
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1.  ORG-0004
Nome ufficiale: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Numero di registrazione: 0204:994-DOEVD-83
Località: Bonn

mailto:vergabeverfahren@abante.de
mailto:vergabeverfahren@abante.de
https://abante.de/
mailto:vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de
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Codice postale: 53119
Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Paese: Germania
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefono: +49228996100
Ruoli di questa organizzazione: 
TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 7b326ffb-3674-4885-bccb-f8b20d3886ff  -  01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 09/07/2026 10:41:13 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, 
ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: tedesco
Numero di pubblicazione dell'avviso: 476628-2026
Numero dell'edizione della GU S: 131/2026
Data di pubblicazione: 10/07/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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